
 
 

 

Chur, 17. April 2024 

 
Per E-Mail an: DVS Graubünden 
 
Vernehmlassungsantwort: Totalrevision des Bundesgesetzes über die Förderung der Be-

herbergungswirtschaft und Entwurf für ein neues Bundesgesetz über das Impulsprogramm 

zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben in saisonalen Feriengebieten 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als nationaler und direkt betroffener Verband von diesem Erlass äussert sich unser Dachverband 

HotellerieSuisse im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Totalrevision des Bundesge-

setzes über die Förderung der Beherbergungswirtschaft und den Entwurf für ein neues Bundes-

gesetz über das Impulsprogramm zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben in saisonalen 

Feriengebieten. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Ausführungen und für die Berück-

sichtigung unserer Anliegen im Rahmen Ihrer Vernehmlassung an des Bundesrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Allgemeine Beurteilung der Vorlage 
 

HotellerieSuisse unterstützt die Hauptstossrichtungen der Revision, die den Erhalt der Eigenwirt-

schaftlichkeit, die Erweiterung des Finanzierungsobjektes, die Unterstützung von besonders för-

derungswürdigen Projekten und die Stärkung der SGH als Kompetenzzentrum zum Ziel haben.  

Positiv bewertet HotellerieSuisse die Weiterentwicklung der Investitionsförderung der Beherber-

gungswirtschaft. Die nachhaltige Entwicklung der Branche zu stärken und deren Strukturwandel 

Position HotellerieSuisse 

 

⎯ HotellerieSuisse unterstützt die Revision und die formelle Modernisierung der SGH. 

⎯ Ebenfalls befürwortet der Verband die Etablierung der SGH als Kompetenzzentrum 

für die Beherbergungsförderung. 

⎯ HotellerieSuisse fordert die Umsetzung der Motion der WAK-N 22.3021 zur Aus-

weitung des SGH-Förderperimeters auf die ganze Schweiz in der vorliegenden Re-

vision, weil diese notwendig und zeitgemäss ist. 

⎯ HotellerieSuisse fordert die Umsetzung des Impulsprogramms zur Modernisierung 

von Beherbergungsbetrieben in saisonalen Feriengebieten (Motion 19.3234). Dieses 

bietet Unterstützung für Betriebe, die in einem regionalen Umfeld tätig sind, das für 

Investitionen im energetischen Bereich zahlreiche Herausforderungen bereithält. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223021
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193234
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zu begünstigen, deckt sich mit unserer Haltung, dass Betriebe dann erfolgreich sein können und 

für die Zukunft gerüstet sind, wenn Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor gefördert wird. Damit die 

Glaubwürdigkeit von Beherbergungsbetrieben bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen gegeben ist, 

muss deren gesamte Strategie auf eine nachhaltige Wertschöpfung für den lokalen Wirtschafts-

standort ausgerichtet sein. Die nun vorliegende Revision fördert ein solches Handeln.  

Die formelle Modernisierung der SGH ist sinnvoll und entspricht den zukünftigen gesetzlichen 

Grundlagen. Auch die Etablierung der SGH als Kompetenzzentrum für die Beherbergungsförde-

rung befürwortet der Verband. Der Wissenstransfer der SGH in die Beherbergungswirtschaft ist 

elementar für die Zukunft und Weiterentwicklung der Branche. 

Im Bericht des Bundesrates zur Revision werden auch Umsetzungsvorschläge der politischen 

Vorstösse zur Ausweitung des Förderperimeters (WAK-N 22.3021) und des Impulsprogramms für 

Berggebiete (Stöckli 19.3234) unterbreitet. Entgegen der Absicht der eidgenössischen Räte will 

der Bundesrat diese Vorstösse nicht umsetzen. Für HotellerieSuisse ist es inakzeptabel, dass der 

Bundesrat damit den Willen des Parlaments umgeht, hat dieses doch beide Vorstösse mit klaren 

Mehrheiten angenommen. So hat der Nationalrat die Motion der WAK-N mit 129 zu 49 Stimmen 

verabschiedet und der Ständerat mit 30 zu 8 Stimmen. Die Motion Stöckli hat die kleine Kammer 

mit 28 zu 17 Stimmen und die grosse Kammer mit 108 zu 72 Stimmen gutgeheissen.  

Die Instrumente der Tourismuspolitik richten sich seit mehr als zehn Jahren auf eine erhöhte 

Wettbewerbsfähigkeit des Tourismussektors und der Beherbergungsbranche aus. Genau diesem 

Ziel dienen beide Motionen. Die alten Errungenschaften, die die Stadthotellerie von der Berghotel-

lerie während Jahrzehnten differenzierten, schwinden zunehmend seit der Globalisierung; erst 

recht seit der Pandemie. HotellerieSuisse ist überzeugt, dass mittlerweile jeder Beherbergungsbe-

trieb als Objekt für sich selbst betrachtet werden muss. Die Positionierung auf dem Markt, die 

Lage sowie die Finanzströme sind entscheidender für die Zukunft des Unternehmens als ihre Ka-

tegorisierung als Stadt- oder Bergbetrieb. Die gesetzliche Beschränkung, die SGH-Darlehen nur 

an Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten und Badekurorten erlaubt, trägt den neuen Herausforde-

rungen der Beherbergungsbranche nicht Rechnung. 

Die Erwartungen der Gesellschaft sowie die Ziele der Bundespolitik im Energiebereich stellen die 

Berghotellerie vor bedeutende Herausforderungen. Vom Volumen der Investitionen und der bauli-

chen Komplexität her ist es für diese Betriebe praktisch unmöglich sowohl energetische wie auch 

touristische Sanierungen zu verkraften. Diesen Umständen hat die Mo. 19.3234 Stöckli Rechnung 

getragen, indem sie die energetischen Sanierungen als gleich wichtig wie die Wettbewerbsfähig-

keit der Branche erachtet. In seinem Umsetzungsvorschlag konzentriert sich der Bundesrat exklu-

siv auf das touristische Element, nämlich die Erneuerung der touristischen Infrastruktur. Dies ist 

zwar aus ordnungspolitischer Sicht verständlich. Nichtdestotrotz ist HotellerieSuisse der Meinung, 

dass damit ein kapitales Element der Motion einfach weggewischt und als selbstverständlich er-

klärt wird, was nicht der Realität entspricht. HotellerieSuisse bedauert, dass die energetischen 

Ziele der Bundespolitik im Erlassentwurf des Bundesrates zu wenig Bedeutung finden. Trotzdem 

bewertet HotellerieSuisse das vorgeschlagene Impulsprogramm positiv und begrüsst die Bestre-

bungen des Bundes, die Beherbergungsbetriebe mit schwierigen Voraussetzungen finanziell zu 

unterstützen. 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223021
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193234
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193234
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II. Totalrevision des Bundesgesetzes über die Förderung der Beherbergungswirtschaft 
 
HotellerieSuisse begrüsst die vier Stossrichtungen der Totalrevision des Bundesgesetzes über die 

Förderung der Beherbergungswirtschaft sowie den Fokus auf die Erneuerung der Infrastruktur, 

den Strukturwandel und die nachhaltige Entwicklung. 

Hinsichtlich der Förderprioritäten ist es für HotellerieSuisse verständlich, dass sich die starke Prio-

risierung des Strukturwandels in den Bedingungen für die Kreditvergabe widerspiegelt. Was die 

Mindestgrösse der unterstützten Beherbergungsbetriebe betrifft, ist es wichtig, dass die SGH Fle-

xibilität zeigt. Kleine Betriebe mit nur einem Dutzend Zimmern, die aber über ein solides und inno-

vatives Angebot verfügen, sollten nicht aufgrund ihrer Grösse benachteiligt werden. HotellerieSu-

isse spricht sich im Rahmen dieser neuen Aufgaben für eine möglichst breite Interpretation der 

sogenannten betriebsnotwendigen Sachanlagen aus.  

Auch die im Gesetz genannten Tätigkeiten für den Wissenstransfer sind sinnvoll. Sie gehören be-

reits zum derzeitigen Aufgabenbereich der SGH. Selbst wenn es sich dabei um zweitrangige Tä-

tigkeiten handelt, sind sie für das Verständnis der Unternehmenstätigkeiten sowie der Marktbedin-

gungen seitens der Akteure und künftigen Darlehensempfänger von Nutzen. 

HotellerieSuisse befürwortet weiter die Unterstützung von besonders förderungswürdigen Projek-

ten, die günstige Darlehen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung ermöglichen. In dem Mo-

ment, in dem die SGH den Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung in seiner umfassendsten 

Form definiert (die drei klassischen Schwerpunkte Wirtschaft, Soziales und Umwelt), werden klare 

Vergabekriterien in der Strategie zur nachhaltigen Entwicklung notwendig, um Wettbewerbsver-

zerrungen zwischen den Betrieben zu vermeiden 

 

III. Erweiterung des SGH-Förderperimeters auf die ganze Schweiz 

HotellerieSuisse erachtet die Erweiterung des SGH-Förderperimeters auf die grossen Städte und 

ihre Agglomerationen aus folgenden Gründen als notwendig und zeitgemäss: 

⎯ Die Angleichung des Gästemix zwischen Städten und Bergregionen rechtfertigt die Diffe-

renzierung zwischen Stadt und Land nicht mehr. 

⎯ Der Preisdruck grosser Hotelketten auf die kleinen städtischen Betriebe lässt die Erträge 

dieser Betriebe sinken, was zu finanzieller Unsicherheit führt.  

⎯ Die finanzielle Kapazität der einzelnen Betriebe reicht zwar noch für eine normale Weiter-

entwicklung des Geschäfts (Zimmerrenovationen etc.). Grosse Investitionen für Totalsan-

ierungen oder IT-Projekte sind allerdings kaum mehr möglich. Banken betrachten schon 

jetzt die Stadthotellerie als grösseres Risiko für die Kreditvergabe als die Berghotellerie.  

⎯ Durch den (coronabedingten) strukturellen Rückgang des Businesstourismus musste die 

Stadthotellerie ihre Geschäftsmodelle umstellen. Der Rückgang zeigt sich daran, dass die 

durchschnittliche Zimmerbelegung (Logiernächte/Zimmernächte) zugenommen hat (Ge-

schäftsreisende übernachten häufiger in Einzelzimmer). Das Marktumfeld ist dynamischer 

geworden, wodurch die Akteure agiler auf Bedürfnisveränderungen der Gäste reagieren 

müssen.  

⎯ Zudem sind vermehrt saisonale Effekte zu beobachten. Beispielsweise lag im Jahr 2010 

der Unterschied in der Auslastung im Kanton Basel zwischen dem schwächsten und dem 

besten Monat lediglich bei 18 Prozentpunkten. Im Jahr 2019 lag der Wert bei 29 Prozent-

punkten, 2023 bereits bei 31 Prozentpunkten. 
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IV. Entwurf für ein neues Bundesgesetz über das Impulsprogramm zur Modernisierung 
von Beherbergungsbetrieben in saisonalen Feriengebieten der Beherbergungswirt-
schaft 

 
Der Bundesrat schlägt vor, die Motion 19.3234 Stöckli vom 21. März 2019 «Impulsprogramm für 

die Sanierung von Beherbergungsbetrieben im alpinen Raum» nicht umzusetzen. HotellerieSu-

isse lehnt den Vorschlag des Bundesrats ab, die Motion nicht umzusetzen und somit den Willen 

des Parlaments nicht zu berücksichtigen. In der Parlamentsdebatte zur Motion 19.3234 wurden 

die Schwierigkeiten der Beherbergungsbetriebe aufgezeigt und vom Parlament anerkannt. Im Ge-

gensatz zu den Behauptungen des Berichtes bestanden diese schon vor der Corona-Pandemie 

und wurden durch diese noch einmal verstärkt. Die Motion Stöckli entspricht der Übernahme der 

Motion Semadeni aus dem Jahr 2013 (13.4287) nach deren Rücktritt aus dem Rat. Mit der Pan-

demie wurden etliche Investitionen verschoben oder es wird nun vollständig darauf verzichtet. 

Diese gilt es nachzuholen und die Betriebe fit für die Zukunft zu machen. Seit der ursprünglich 

eingereichten Motion im Jahr 2013 hat die Schweiz mehrere Klimaabkommen – zuletzt dasjenige 

von Paris mit dem Netto-Null-Ziel im Jahre 2050 – unterzeichnet und ihren Willen zur Klimaneutra-

lität gezeigt. Dies gilt es nun endlich mit allen Mitteln anzugehen. 

Bedürfnis nach energetischen Sanierungen ist vorhanden 

Gemäss einer Umfrage von HotellerieSuisse bei seinen Mitgliedern haben über 85 Prozent der 

Beherbergungsbetriebe bereits energetische Sanierungen gestartet oder sich zumindest damit 

auseinandergesetzt. Jedoch hat nur ein von fünf Betrieben die Sanierung komplett nach einem 

ganzheitlichen Ansatz abgeschlossen. In den Berggebieten ist das Bild noch ausgeprägter. Dort 

haben sich zwar durchschnittlich mehr Betriebe damit auseinandergesetzt oder begonnen, jedoch 

weniger eine komplette Sanierung abgeschlossen. 

 

Gäste fordern nachhaltige Betriebe 

Umfragen zeigen, dass Gästen die Nachhaltigkeit bei der Wahl des Betriebs immer wichtiger ist. 

Die Betriebe investieren jedoch zuerst in vordergründige Objekte wie Zimmerausstattungen oder 

Wellnessbereiche, die dem Gästewohl offensichtlicher dienen und danach erst in Heizungen oder 

Dämmungen. Trotzdem leisten die weniger sichtbaren Sanierungsmassnahmen einen enormen 

Beitrag an die Erreichung des Netto-Null-Ziels der Schweiz, welches es bis 2050 zu schaffen gilt. 

 

Die Kosten sind die grösste Herausforderung 

Komplettsanierungen sind für kleine Betriebe kaum finanzierbar, wenn Umsatzausfälle nicht quer-

finanziert werden können. Der Umsatzausfall durch Betriebsschliessungen für bauliche Massnah-

men ist zu hoch. Das führt zu längeren Projekten und höheren Kosten. Zusätzlich sind im alpinen 

Raum gemäss einer Umfrage unter Mitgliedsbetrieben von HotellerieSuisse die Kosten für Um-

bauten und Renovierungen bis zu 30 Prozent höher. Die Anfahrtswege, der Mengentransport und 

kaum vorhandener Wettbewerb zwischen Handwerkern treiben die Kosten für die Betriebe in die 

Höhe. Für die energetischen Sanierungen benötigen die Betriebe viel finanzielles Kapital. Dabei 

fehlt den Unternehmen oft die finanzielle Kraft sowohl energetische als auch finanzielle Sanierun-

gen durchzuführen. 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20134287
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Investitionen des Bundes haben einen riesigen Einfluss 

Das Impulsprogramm zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben in saisonalen Ferienge-

bieten kostet laut Bundesrat in der momentanen Finanzlage zu viel. Die Kosten von 19.5 Millionen 

pro Jahr sind hier jedoch gut investiertes Geld. Laut erläuterndem Bericht würden durch die aus-

gegebenen Gelder des Bundes insgesamt 1.8 Milliarden Schweizer Franken an Investitionen aus-

gelöst. Also fast 10-mal mehr, als an die Betriebe abgegeben wird. Diese Summe kommt nicht nur 

den betroffenen Beherbergungsbetrieben zugute, sondern fördert die gesamte touristische Wert-

schöpfungskette: Von Transportunternehmen über gastronomischen Anbietern bis hin zu kulturel-

len Freizeitangeboten profitieren alle von der Modernisierung der Beherbergungsbetriebe. Dazu 

werden durch die geplanten Investitionen einerseits zahlreiche Arbeitsplätze in Zulieferbranchen 

geschaffen und andererseits zusätzliche Steuereinnahmen generiert. 

 

Impulsprogramm ergänzt bestehende Programme auf Bundesebene 

Das Gebäudeprogramm und die Energieberatung von Energie Schweiz helfen bereits heute Pri-

vaten und Unternehmen bei energetischen Sanierungen mit finanziellen Mitteln und Beratungen. 

Im vorgeschlagenen Impulsprogramm werden deshalb jene Massnahmen, die durch andere Pro-

gramme bereits unterstützt werden, nicht gefördert. Eine neue Heizung, effizientere Fenster oder 

die Dämmung der Fassade werden bereits gefördert. Diese Massnahmen sollen durch das Impul-

sprogramm nicht unterstützt werden. Bei den Betrieben sind jedoch auch Schwierigkeiten für die 

Finanzierung anderer Investitionen vorhanden: Investitionen in Zimmern, Nasszellen, an der Re-

ception, im Restaurant oder im Wellnessbereich. Diese «touristische Investitionen» der Beherber-

gungsbetriebe sollen unterstützt werden. HotellerieSuisse bewertet ein solches Programm zur Un-

terstützung der Betriebe als positiv. Dabei muss betont werden, dass das Impulsprogramm auch 

nur einen Teil der Sanierungskosten deckt. Vorgesehen ist, dass maximal 30 Prozent der anre-

chenbaren Investitionskosten durch A-fonds-perdu-Beiträge abgedeckt werden. Die Modernisie-

rung der Betriebe in den saisonalen Feriengebieten wird vorangetrieben und die Beherbergungs-

branche fit für die Zukunft gemacht. 

Die Detailausgestaltung des Impulsprogrammes wurde in einer Begleitgruppe des SECO unter 

Miteinbezug von HotellerieSuisse erarbeitet. Nachfolgend die Würdigung der verschiedenen Krite-

rien des Impulsprogramms: 

⎯ Die regionale Beschränkung der Beherbergungsbetriebe auf saisonale Feriengebiete ent-

spricht zwar nicht genau dem Wortlaut der ursprünglichen Motion, jedoch der Beratung im 

Ständerat. Die Anwendung des heute geltenden Förderperimeters der Neuen Regionalpo-

litik (NRP) inkludiert die meisten Betriebe, welche die grössten Herausforderungen bezüg-

lich Investitionen aufweisen. HotellerieSuisse befürwortet diese regionale Ausgestaltung 

im Sinne der Debatte und des Konsenses im Parlament. 

⎯ HotellerieSuisse befürwortet die Möglichkeit der Doppelförderung nach Art. 3 Abs. 5. Der 

gleichzeitige Bezug von Darlehen über die Förderung der Beherbergungswirtschaft (SGH-

Darlehen) oder über die Förderung der Regionalpolitik (NRP) und die Förderung via A-

Fonds-perdu-Beiträge löst einen zusätzlichen Investitionsschub aus. Genau dies ist das 

Ziel des Impulsprogramms. Eine Einschränkung würde die Betriebe vor eine schwierige 

Wahl stellen und die Investitionen stark hemmen. 

⎯ Der Nachweis der energetisch vorbildlichen Sanierungen soll in Form eines Gebäudeener-

gieausweis der Kantone (GEAK) erfolgen. Dieses einheitliche System garantiert eine nati-

onale Lösung, wobei alle Betriebe die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Die 
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Anforderungen an Gebäudehülle, Gesamtenergieeffizienz und direkten CO2-Emissionen 

ergeben eine guten Gesamtübersicht über den Zustand des Gebäudes. HotellerieSuisse 

befürwortet den Einsatz der GEAK-Klassen. Die Grenze darf aber nicht zu hoch angesetzt 

sein, so dass das Erreichen der erforderlichen Klasse ein realistisches Ziel bleibt. Ebenso 

den Ausschluss von Neubauten von maximal 20 Jahren. Diese Gebäude haben bereits 

einen guten Standard und benötigen weniger Förderung. 

⎯ Die anrechenbaren Investitionskosten sind grundsätzlich auf betriebsnotwendige Sachan-

lagen beschränkt; ausgenommen sind energetische Bauteile. In der jetzigen Ausgestal-

tung macht es Sinn, dass das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco keine energetischen 

Bauteile fördert. Die Definition dieser energetischen Bauteile ist jedoch nicht scharf genug. 

Deshalb schlägt HotellerieSuisse hier eine Präzisierung mittels der Verordnung über die 

Massnahmen zur rationellen Energieverwendung (642.116.1) und zur Nutzung erneuerba-

rer Energien vor: 

• Art. 5 Anrechenbare Investitionskosten 
1 Als Investitionskosten für die Gewährung von A-Fonds-perdu-Beiträgen anre-

chenbar sind die Kosten für die Erneuerung von betriebsnotwendigen Sachanlagen 

der Beherbergungswirtschaft; davon ausgenommen sind die Kosten für die Erneu-

erung von energetischen Bauteilen nach Art. 1 Abs. b, c und d der Verordnung 

über die Massnahmen zur rationellen Energieverwendung und zur Nutzung erneu-

erbarer Energien. 

Die Massnahmen nach Art, 1 Abs. a in der Verordnung über die Massnahmen zur rationel-

len Energieverwendung und zur Nutzung erneuerbarer Energien tragen ebenfalls zum tou-

ristischen Nutzen eines Beherbergungsbetriebes bei und erfüllen nicht nur eine rein ener-

getische Aufgabe. Sie können nicht klar als rein touristisch abgegrenzt werden und sollten 

ebenfalls unterstützungsfähig sein. 

⎯ Für die Beherbergungsbetriebe sind A-fonds-perdu-Förderbeiträge essenziell wichtig. Eine 

allfällige Rückzahlung würde zu wenig Investitionen auslösen und der Fördereffekt bliebe 

aus. HotellerieSuisse unterstützt eine Minimal- und Maximallimite der Förderbeiträge. 

Diese verhindern, dass Kleinstinvestitionen gefördert werden und Administrationskosten 

zu stark wachsen. 

⎯ Die Laufzeit von 10 Jahren berücksichtigt die Lebensdauer und die Investitionszyklen im 

Gebäudebereich. In dieser Zeit sollte es den Beherbergungsbetrieben möglich sein, die 

geplanten Umbauten und anfallende Investitionen durchzuführen. Die einmalige Förde-

rung verhindert, dass grössere Betriebe ihre Unterhaltsarbeiten mit Hilfe des Impulspro-

grammes finanzieren können.  

⎯ Das Impulsprogramm soll effektiv Beherbergungsbetriebe unterstützen. Die Betriebe sol-

len längerfristig dem Tourismus zur Verfügung stehen und nicht kurz nach einer Investition 

durch das Impulsprogramm für einen anderen Zweck umgenutzt werden. Die Frist von 15 

Jahren – einer halben Lebensdauer von Investitionen – erscheint vernünftig; ebenfalls un-

ter dem Aspekt, dass sich die Betriebe frühzeitig auskaufen könnten und den Förderbei-

trag pro rata temporis zurückzahlen müssten. Wenn eine Umnutzung durch einen Umbau 

angestrebt wird, kann eine zusätzliche Summe als Rückzahlung des Förderbeitrages ein-

gerechnet werden und wird wahrscheinlich in Relation zum gesamten Budget des Umbaus 

nicht sehr stark ins Gewicht fallen. HotellerieSuisse stünde einem Grundbucheintrag nega-

tiv gegenüber. Eine jährliche Selbstdeklaration gemäss Art. 9 Abs. 2 ist jedoch ein unnöti-

ger Aufwand für die Betriebe. HotellerieSuisse schlägt deshalb vor, eine Meldepflicht bei 

einer Umnutzung einzuführen. Der Betrieb gilt demnach weiterhin als Beherbergungsbe-

trieb bis er sich bei einer allfälligen Umnutzung proaktiv bei der SGH meldet. Dies 
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reduziert die Administrationskosten bei den Unternehmen und der SGH. Die Umnutzung 

muss gemäss Art. 8 Abs. 2 sowieso der SGH gemeldet werden. Deshalb fordert Hotellerie-

Suisse die Streichung von Art. 9 Abs. 2. 

 

Das Impulsprogramm für energetische Sanierungen in saisonalen Feriengebieten bietet eine Un-

terstützung für die Beherbergungsbetriebe, die in einem regionalen Umfeld tätig sind, welches für 

Investitionen im energetischen Bereich zahlreiche Herausforderungen bereithält. Diese Betriebe 

wollen ihren Beitrag an die Erreichung des Netto-Null-Ziels leisten. Dazu benötigen sie zusätzli-

chen Support, welcher der Bund mit der Revision zur Investitionsförderung leisten kann. 

 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und für die Berücksichtigung unserer Anliegen, wenn Sie sich 

bei Gelegenheit beim Bundesrat im Rahmen einer nächsten Anhörung vernehmen. Gerne stehen 

wir Ihnen für zusätzliche Informationen zur Verfügung.  

 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 

 HotellerieSuisse Graubünden 

 

 

 

 

     Ernst Wyrsch, Präsident   Jürg Domenig, Geschäftsführer 


